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 Seminar im SS 2020: Völkerstrafrecht 

– Wichtige Informationen zu Vorbesprechung und Themenvergabe – 

 

Angesichts der Verschiebung des Vorlesungsbeginns findet die Vorbesprechung am 16.4.2020 

nicht statt. Interessierte werden daher gebeten, sich bei StudIP zur Veranstaltung anzumelden; 

dort finden Sie weitere Informationen. 

 

Die Themenvergabe findet aus diesem Grund per E-Mail statt. Bitte teilen Sie mir bis einschließlich 

16.4.2020 (24 Uhr) per E-Mail (an markus.wagner@recht.uni-giessen.de) folgendes mit: 

 

 Betreff: „Themenvergabe Seminar im Völkerstrafrecht“ 

 Vorname, Name, Matrikelnummer 

 Fachsemester 

 Haben Sie bereits anderweitig ein Seminar im Schwerpunktbereich 7 bestanden? 

 An welchen Themen sind Sie interessiert (mit Reihenfolge)? 

 

Sofern Sie mir bereits eine E-Mail mit Themenwünschen etc. gesendet haben, schreiben Sie mir 

bitte nochmal gesondert unter dem genannten Betreff. 

 

Die Themen werden dann im Laufe des nachfolgenden Freitags (17.4.2020) vergeben. Weiter 

fortgeschrittene Teilnehmer, die noch kein Seminar bestanden haben, werden bevorzugt. Im Übri-

gen entscheidet im Konfliktfall das Los. Sie erhalten auch dann eine Benachrichtigung, wenn Ihnen 

kein Thema zugeteilt werden kann. 

 

Hinweise zur Art und Weise der Abfassung und Abgabe der Arbeit finden sich bei StudIP (Abgabe-

frist ist der 24.6.2020, 12 Uhr). 
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Es wird gesondert mitgeteilt, ob die Vorträge am 10.7.2020 stattfinden oder ob die Seminarleistung 

ausschließlich anhand der schriftlichen Ausarbeitung bewertet wird. Merken Sie sich den Termin 

jedoch bitte vor. 

 

Bitte sehen Sie derzeit noch davon ab, ausgeliehene völkerstrafrechtliche Werke vorzumerken. Es 

wird gesondert mitgeteilt, ob es einen „Semesterapparat“ zum Seminar o.Ä. geben wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Markus Wagner 


